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Leistungsentgelt in den Kommunen: 
Praxis einer umstrittenen Regelung

Leistungsentgelt gilt der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände als dringend 
erforderlich, um endlich auch im öffentlichen Dienst dem Leistungsgedanken zum Durch-
bruch zu verhelfen und die Modernisierung voranzutreiben. Viele Gewerkschafter halten 
Leistungsentgelt im öffentlichen Dienst hingegen für eine unnötige und ineffektive Fehlan-
passung an die Privatwirtschaft, auf die im Interesse an Daseinsvorsorge orientierter öffent-
licher Dienstleistungen verzichtet werden sollte. An einem gesicherten Erfahrungs- und 
Wissensbestand über die praktische Umsetzung und die Wirkungen fehlte es jedoch bisher.

WeRneR schmidt, andRea müLLeR

1. Problemhintergrund und 
 Forschungshypothesen

Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

wurde Leistungsentgelt oder leistungsorientierte Bezahlung 

(LOB) für alle Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kom-

munen eingeführt. Damit sollte ein Wechsel vom sogenann-

ten Alimentationsprinzip zum Prinzip der Leistungs- 

orientierung eingeleitet werden. Die Orts- und Familien-

zuschläge des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) wur-

den durch leistungsabhängige Entgeltbestandteile ersetzt. 

Seit dem Jahr 2007 können die Kommunen, mit denen wir 

uns hier ausschließlich beschäftigen werden, leistungsab-

hängig bezahlen, soweit sich Arbeitgeber und Personalräte 

auf den Abschluss einer einvernehmlichen Dienstvereinba-

rung (DV) verständigen. Anfangs sah der Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) dafür ein Budget im Um-

fang von 1 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres 

vor, inzwischen wurde dieses auf Drängen der Vereinigung 

der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) auf 2 % an-

gehoben. Über die weitere Entwicklung dürfte in der Tarif-

runde 2014 entschieden werden.

Der § 18 TVöD, der die einschlägigen Bestimmungen 

enthält, nennt als Ziele von LOB die „Verbesserung der öf-

fentlichen Dienstleistungen“, „Motivation“, „Eigenverant-

wortung“ und „Führungskompetenz“. Zudem sollen in der 

abzuschließenden einvernehmlichen Dienstvereinbarung 

„Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und 

Effizienz, insbesondere für Mehrwertsteigerungen (z. B. 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Dienstleistungs-

qualität, der Kunden-/Bürgerorientierung)“ festgelegt wer-

den. Die VKA verspricht sich von LOB neben der klassi-

schen Anreizfunktion nicht zuletzt eine Verbesserung der 

als mangelhaft geltenden Führungskultur. Bei ver.di werden 

die Regelungen zum Leistungsentgelt überwiegend als wir-

kungslos oder als Versuch weiterer Arbeitsverdichtung ab-

gelehnt. Der Regelung zugestimmt wurde von ver.di ledig-

lich, weil der TVöD und der Flächentarifvertrag gefährdet 

schienen. Insgesamt erfolgte die Einführung leistungsori-

entierter Bezahlung im öffentlichen Dienst nicht auf Basis 

eines nachhaltigen tarifpolitischen Konsenses.

Die Bedingung, dass eine einvernehmliche Dienstver-

einbarung abgeschlossen werden muss, führt dazu, dass bei 

Widerstand einer Betriebspartei oder beiderseitigem Des-

interesse auf eine LOB-Einführung verzichtet werden kann. 

Allerdings darf ohne DV nur ein Teil des Prämienbudgets 

ausgeschüttet werden.1 Als Methoden der Leistungsbewer-

tung sieht der TVöD Zielvereinbarungen (ZV), die 

1 Ausgeschüttet werden sollen ohne DV lediglich 6 % des 

septemberentgelts, d. h. deutlich weniger als das aktuelle 

Prämienbudget von 2 % des Vorjahresentgelts. Der Rest 

soll bis zu einem DV-Abschluss thesauriert werden (vgl. 

auch Dannenberg 2013).
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sogenannte Systematische Leistungsbewertung (SLB) oder 

eine Kombination beider Verfahren vor. Ver.di empfiehlt im 

Falle der LOB-Einführung, Zielvereinbarungen als Grund-

lage der Leistungsbewertung zu nutzen, weil diese den Be-

schäftigten Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen (Dürk/

Sternatz 2007; Herbing 2004). Die VKA empfiehlt eher die 

Kombinationsvariante, die sich hin zu ZV entwickeln könne.

Der Umstand, dass leistungsbezogene Entlohnung im 

deutschen öffentlichen Dienst neu ist, die vorgesehene de-

zentrale Umsetzungspraxis, die strittige Haltung der Tarif-

parteien sowie noch zu skizzierende widersprüchliche 

wissenschaftliche Befunde zur Wirksamkeit von leistungs-

bezogenen Entlohnungssystemen werfen mit Blick auf die 

Einführung leistungsorientierter Bezahlung eine Reihe von 

Forschungsfragen auf und sprechen für nachfolgende for-

schungsleitende Hypothesen:

(1) Zunächst bleibt angesichts der tarifvertraglichen 

Verpflichtung, dass LOB nur auf Basis einer einvernehmli-

chen Dienstvereinbarung eingeführt werden darf, völlig 

offen, in wie vielen Fällen es gelingt, diese grundlegende 

Bedingung zu erfüllen und wie häufig folglich LOB in den 

Kommunen überhaupt eingeführt wird. Diese Unsicherheit 

besteht umso mehr, weil frühere Versuche, Leistungsentgelt 

in den Kommunen auf freiwilliger Basis zu etablieren, wenig 

erfolgreich waren (Tondorf/Jochmann-Döll 2004). Aller-

dings ist in Rechnung zu stellen, dass die vorgegebene 

reduzierte Ausschüttung bei fehlender DV einem Umset-

zungsverzicht entgegenwirkt. Eine Befragung von Perso-

nalräten erbrachte, dass 23 % der Kommunen in Nordrhein-

Westfalen (NRW) auf Leistungsdifferenzierung verzichten 

(Schmidt et al. 2011a, S. 108). Da jedoch in NRW größere 

Kommunen dominieren und der dortige Arbeitgeberver-

band als besonders LOB-affin einzuschätzen war, war bun-

desweit mit einer etwas geringeren Umsetzung von LOB zu 

rechnen.

(2) Im Falle der Einführung eines Leistungsentgeltsys-

tems war zu erwarten, dass die Mehrheit der Kommunen 

die Systematische Leistungsbewertung (SLB) einführt und 

im Sinne eines unilateralen Beurteilungsverfahrens anwen-

det.2 Hierfür sprachen auch Erfahrungen aus der Industrie, 

wo Zielvereinbarungen, als alternative Methode der Leis-

tungsbewertung, meist nur eine äußerst geringe Rolle spie-

len.3 Zudem lag die Annahme nahe, dass der als weniger 

aufwendig geltenden SLB dort der Vorzug gegeben wird, 

wo Verantwortliche sich ohnehin wenig Effekte von LOB 

versprechen und deshalb primär darauf setzen, den hiermit 

verbundenen Aufwand gering zu halten (Keller 2010, 

S. 106). Andererseits konnte keineswegs ausgeschlossen 

werden, dass Zielvereinbarungen (ZV) in den Kommunen 

häufiger als in der Industrie die präferierte Methode der 

leistungsorientierten Bezahlung sein würden, zumal sie in 

einigen Dienstleistungsunternehmen bereits etabliert (Fi-

scher 2010) und die von ver.di empfohlene Methode sind.

(3) Der Nutzen „leistungsorientierter Bezahlung“ ist 

nicht nur zwischen ver.di und der VKA umstritten, uneins 

ist sich auch die diesbezügliche Forschung. Für einen Teil 

der Personalökonomen gelten monetäre Anreize nicht nur 

als „essence of economics“, sondern auch als „an essential 

part of organizational design“ (Lazear/Gibbs 2009, S. 285). 

Da anzunehmen ist, dass die Interessen der Beschäftigten 

nicht per se mit denen der Organisation identisch sind (Sa-

dowski et al. 1999), sei ohne besondere Anreize mit oppor-

tunistischem Verhalten, Bummelei etc. zu rechnen (Princi-

pal-Agent-Problem). Werden Bewertungskriterien oder 

Ziele jedoch falsch gesetzt, so muss auch aus der Sicht eines 

an Nutzenmaximierung orientierten Konzeptes mit Fehl-

steuerungen und ausbleibenden oder kontraproduktiven 

Effekten gerechnet werden.

(4) Ebenfalls mit Negativeffekten muss unter der Vor-

aussetzung nutzenmaximierenden Verhaltens gerechnet 

werden, wenn Beschäftigte um eine begrenzte Menge posi-

tive Bewertungen (vorgegebene Bewertungsverteilung, z. B. 

durch Quotierung) oder ein feststehendes Prämienbudget 

konkurrieren müssen, denn sie werden dann nicht zur Ko-

operation angeregt (Lazear/Gibbs 2009, S. 301). Das gemäß 

§ 18 TVöD fixe Budget lässt somit zunehmendes Konkur-

renzverhalten unter den Beschäftigten erwarten. Darüber 

hinaus fehlt es an einem eindeutigen Zusammenhang zwi-

schen Leistungsverhalten und Prämienerhalt. Unsicherheit 

der Beschäftigten über die monetären Folgen des Leistungs-

verhaltens ist die Folge.

(5) Ein eher psychologisch orientierter Teil der Litera-

tur (Cognitive Evaluation Theory bzw. Self Determination 

Theory) betrachtet Leistungsanreize hingegen mit grund-

sätzlicher Skepsis. Argumentiert wird, dass „intrinsische“, 

also aus der Arbeit selbst bezogene Motivation durch ex-

trinsische Anreize Schaden nehmen könne (Deci 1971, 

1976; Frey 1997; Ryan/Deci 2000; Sansone/Harackiewicz 

2000). Äußere Anreize können intrinsische Motivation 

verdrängen, wenn die Anreize als kontrollierend wahrge-

nommen werden und Selbstbestimmung und Selbstach-

tung darunter leiden. Werden Anreize hingegen als „sup-

portive“ empfunden, so können sie sich auch unterstützend 

auf die intrinsische Motivation auswirken (Frey/Jegen 

2001, S. 594f.).

(6) Prinzipiell kann ein Verlust intrinsischer Motiva-

tion durch externe Anreize kompensiert werden, soweit 

Letztere hinreichend hoch ausfallen (Matiaske/Weller 

2008). Je schwächer die intrinsische Motivation, desto kos-

tengünstiger wären demnach Anreizeffekte durch Leis-

tungsentgelt zu erzielen. Nun besteht im öffentlichen 

Dienst allerdings auch der Umstand, dass das LOB-Budget 

im Branchenvergleich ausgesprochen gering ist und zu-

2 Ver.di befürchtete, dass häufig die als wenig effektiv gel-

tende Regelbeurteilung zum Vorbild genommen wird.

3 gesamtmetall (2013, tab. 8) weist für 2012 1,5 % der Be-

schäftigten mit ZV aus (vgl. auch Bahnmüller/schmidt 

2009, s. 246).
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gleich die Interessendivergenz zwischen Organisation und 

Beschäftigten als wenig ausgeprägt gelten darf. Wegen des 

gemeinsamen Interesses von kommunalen Arbeitgebern 

und Beschäftigten an der Erbringung öffentlicher Dienst-

leistungen (Daseinsvorsorge) kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass eine besondere, mit hohen intrinsischen An-

teilen verbundene „public sector motivation“ existiert (Per-

ry/Wise 1990; Perry 1996). Dies kann zur Folge haben, 

dass in dieser Konstellation nicht allein bei fehlerhafter 

LOB-Anwendung, sondern bei Etablierung von Leistungs-

entlohnung per se die vorhandene intrinsische Motivation 

unterhöhlt und der erwartete Motivationsanreiz in sein 

Gegenteil verkehrt wird.

(7) Insofern kann nicht überraschen, wenn Leistungs-

entgelt gerade für den öffentlichen Dienst oft als ein wenig 

geeignetes Entlohnungssystem gilt (bspw. Kessler/Purcell 

1992; Brown et al. 2003; OECD 2005). Jedoch ist auch zu 

sehen, dass trotz vielfacher Einwände und Vorbehalte 

(Agrawal 2012) LOB im öffentlichen Dienst etlicher Län-

der seit Längerem praktiziert wird (Demmke 2009; Mars-

den 2010; Schmidt et al. 2011b). Vor diesem Hintergrund 

scheint mit Blick auf die Einführung von LOB im deut-

schen öffentlichen Dienst Skepsis zwar durchaus ange-

bracht zu sein, jedoch ist nicht damit zu rechnen, dass sie 

sich als gänzlich funktionslos entpuppt.  

(8) Darüber hinaus sind methodenspezifische Einflüs-

se wahrscheinlich. Bei SLB ist der Nachteil zu erwarten, 

dass Beurteilungen bekanntermaßen subjektiven Einschät-

zungen folgen, was alltagssprachlich meist als „Nasenfak-

tor“ bezeichnet wird (vgl. auch Breisig 2003, S. 312). Er-

wartungen von Beschäftigten, die von einem 

kalkulierbaren Tausch „Leistung gegen Prämie“ ausgehen, 

werden dann enttäuscht, wenn Bewertungskriterien in-

transparent bleiben bzw. subjektiv geprägt sind. Insofern 

sind auch wir im Vorfeld unserer Untersuchung zur Um-

setzung der leistungsorientierten Bezahlung im öffentli-

chen Dienst von der Annahme ausgegangen, dass die SLB, 

was Funktionalität und Akzeptanz anbelangt, größere 

Schwächen hat als die alternative Methode der Zielverein-

barung. Als weiterer Vorteil der Zielvereinbarungen gilt, 

dass sie bei methodengerechter Anwendung eine gewisse 

Mitwirkung der Beschäftigten bei der Gestaltung der Leis-

tungsbedingungen ermöglichen (Kratzer/Nies 2009, 

S. 252f.).

(9) Als gesichertes Wissen gilt in der einschlägi- 

gen Literatur (Tondorf 2007, S. 48; Schettgen 1996, S. 264; 

Breisig 1998, S. 183) eine Tendenz zur besseren Bewertung 

von Beschäftigten mit höherem Status. Dieser „Hierar-

chieeffekt“ dürfte in einem gewissen Zusammenhang mit 

der Subjektivität von Beurteilungsprozessen stehen und 

bei SLB häufiger auftreten. Ähnliches dürfte für die Be-

nachteiligung von Frauen bei Leistungsbewertungen gelten 

(Tondorf/Jochmann-Döll 2005). Folgt man der Literatur, 

so ist durch LOB mit einer moderaten Zunahme von Ent-

geltspreizung und geschlechtsspezifischen Entlohnungs-

differenzen (gender pay gap) zu rechnen.

2. Empirische Basis und Erhebungs- 
 methoden

Die empirischen Analysen, mit denen wir den skizzierten 

Forschungsfragen und Hypothesen nachgegangen sind, er-

folgten im Rahmen einer von der Hans-Böckler-Stiftung 

geförderten Studie (Schmidt/Müller 2013). Um ein präzises 

und facettenreiches Bild zu zeichnen, wurden Interviews 

mit Arbeitgebervertretern und Personalräten sowie Grup-

pendiskussionen mit Führungskräften und Beschäftigten 

geführt. Zudem wurden im Jahr 2011 in einer Zufallsstich-

probe von 1.781 Kommunen mit mehr als 3.000 Einwohnern 

sowohl die Arbeitgeber (Befragung AG) als auch die Per-

sonalräte (Befragung PR) schriftlich befragt. Mit einem 

kürzeren Fragebogen wurden darüber hinaus die Arbeitge-

ber kleinerer Kommunen in die Untersuchung einbezogen.4  

Der Rücklauf betrug 426 bzw. 24 % (AG), 604 bzw. 35 % 

(PR) und 206 bzw. 33 % (KL). Um einen möglichst großen 

Teil der Bruttostichprobe abzudecken, wurde für Basisan-

gaben und andere „hard facts“ aus den Daten der Erhebun-

gen KL und AG, ergänzt um Fälle aus der PR-Erhebung 

(soweit für eine Kommune keine Arbeitgeberangaben vor-

liegen), ein integrierter Datensatz (FALL+) mit 1.064 Fällen 

gebildet. Soweit merkliche Einschätzungs- und Deutungs-

spielräume bestehen oder mit Interessengebundenheit zu 

rechnen ist, stützt sich die Argumentation jedoch auf die 

separaten Angaben der Akteure.

Schließlich haben wir in 34 Kommunen der AG/PR-

Stichprobe auch Beschäftigte schriftlich befragt, wobei wir 

von 7.303 ausgegebenen Fragebogen 3.211 zurückerhielten 

(Befragung BESCH34).

3. Ergebnisse

3.1 Verbreitung und Ausgestaltung

Leistungsentgelt nach § 18 TVöD-VKA wird in 55 % der 

Kommunen im Sinne einer auf einer Leistungsbewertung 

basierenden, differenzierten Ausschüttung von Prämien 

praktiziert. Der Anteil der von LOB abgedeckten Beschäf-

tigten liegt bei 59 %. Die Umsetzung fällt damit etwas ge-

ringer aus, als wir es erwartet hatten. In den anderen Kom-

munen werden die dafür vorgesehenen Mittel pauschal an 

die Beschäftigten ausgeschüttet (oft nach der 6%-Regel, 

meist jedoch der volle Betrag). Der Verzicht auf LOB be-

gründet sich nicht allein in einer Verweigerung der Perso-

nalräte. 57 % der Arbeitgeber (Befragung AG) ohne 

4 Zusätzliche Bruttostichprobe von 628 Fällen mit weniger 

als 3.000 einwohnern (Befragung Kl).
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Dienstvereinbarung geben an, dass sie LOB ablehnen, 48 % 

sehen sich diesbezüglich mit dem Personalrat einig. Den-

noch, das belegen die Zahlen, stehen nicht wenige Perso-

nalräte LOB positiv gegenüber. Zustimmung und Ableh-

nung sortieren sich zwischen den Parteien betrieblich 

weniger eindeutig als auf tariflicher Ebene. Unter den Ar-

beitgebern scheint die Ablehnung von LOB bundesweit 

stärker ausgeprägt zu sein, als dies vor dem Hintergrund 

der Erfahrungen aus NRW zu erwarten war.

Obwohl Zielvereinbarungen (ZV) als die bessere Me-

thode gelten dürfen, wählen die betrieblichen Akteure er-

wartungsgemäß meist die Systematische Leistungsbewer-

tung (SLB). Zu 75 % wenden die umsetzenden Kommunen 

die SLB allein und zu 9 % in einer von ihr dominierten 

Kombination an. Lediglich in 12 % der Kommunen (mit 

immerhin 29 % der Beschäftigten) werden ZV „ausschließ-

lich oder überwiegend“ und in weiteren 4 % in einer festen 

Kombination von SLB und ZV eingesetzt, „in der die ZV-

Anteile überwiegen“. In den kleinen Kommunen (KL) kom-

men ZV noch in 11 % der Fälle vor.

Zielvereinbarungen werden vielerorts mit der Begrün-

dung abgelehnt, sinnvolle, mess- und abgrenzbare Ziele zu 

finden, sei zu schwierig. Die SLB gilt meist als einfacher und 

weniger aufwendig. Nicht selten wird angesichts des von 

vielen als zu gering erachteten LOB-Volumens die SLB als 

Möglichkeit betrachtet, auf einen den Nutzen übersteigen-

den Aufwand zu verzichten – auch wenn dies auf Kosten 

der Wirksamkeit geht. Zwar existiert in der Praxis durchaus 

eine gewisse Bandbreite und nicht selten orientieren sich 

Kommunen an den von Organisationsberatern aus dem 

Privatsektor entliehenen Empfehlungen. Doch 35 % der 

Arbeitgeber mit SLB geben explizit an, die Bewertungskri-

terien seien „an die Kriterien der dienstlichen Regelbeur-

teilung angelehnt“.5 Dies ist eine Praxis, die so von den Ta-

rifparteien erklärtermaßen nicht intendiert war.

3.2 Funktionalität und Methode

Was bewirkt Leistungsentgelt in den untersuchten Kommu-

nen? Weniger als die Hälfte der Arbeitgeber berichtet von 

(eher schwachen) positiven Effekten auf Motivation und Leis-

tung, immerhin 55 % sind jedoch der Auffassung, die Bezah-

lung sei leistungsgerechter geworden. Etwas mehr als die 

Hälfte der Arbeitgeber sehen Führungskompetenz, Eigenver-

antwortung und Kunden-/Bürgerorientierung sowie (knapp 

die Hälfte) Dienstleistungsqualität (eher) gestärkt. Insgesamt 

stellen sich die Effekte aus Arbeitgeberperspektive in doppel-

ter Weise als schwach dar: erstens, weil in vielen Kommunen 

Effekte gänzlich ausbleiben, zweitens, weil dort, wo Wirkun-

gen grundsätzlich zu konstatieren sind, diese letztlich eher 

schwach bleiben (Abbildung 1). Der Mittelwert ist gleichwohl 

positiv.

Auch die Personalräte berichten mehrheitlich von aus-

bleibenden Effekten und sind sich darin mit den befragten 

Beschäftigten einig (Abbildung 2). Trotzdem gilt mit Abstri-

chen auch in der Befragung der Personalräte, dass die ge-

nannten Effekte zwar als ausgesprochen schwach, jedoch als 

im Mittel positiv wahrgenommen werden.6 Von den befrag-

ten Beschäftigten berichten 25 % von positiven, 15 % jedoch 

auch von negativen Effekten auf die Motivation. Separat da-

nach gefragt, benennen auch 17 % der Arbeitgeber und 34 % 

der Personalräte das Problem der Demotivation. Ausgeprägt 

positiv wirkt sich die Einführung von Leistungsentgelt jedoch 

dahin gehend aus, dass es nunmehr zu Mitarbeitergesprächen 

kommt, was zuvor selten der Fall war (Schmidt/Müller 2013, 

S. 123).

Befürchtungen, LOB könnte vermittelt über individuelle 

Mehrleistung und Personaleinsparungen zu einem Sinken 

des kollektiven Entgeltvolumens beitragen und zu einer Ver-

schlechterung der „terms of trade“ der Ware Arbeitskraft 

führen, haben sich im Großen und Ganzen nicht bewahrhei-

tet. Tatsächlich scheint es sich eher umgekehrt zu verhalten: 

Nicht LOB-bedingte Mehrleistung eröffnet Möglichkeiten 

der Personalkostensenkung, sondern es sind vielmehr der 

ABB. 1

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) – Effekte aus Arbeitgebersicht

Angaben in Prozent, sortiert nach Mittelwert

   verbessert (1)                 eher verbessert (2)                  unverändert (3)

      eher verschlechtert (4)                verschlechtert (5)

*Arbeitgeber-Befragung: Datensatz AG.

Quelle: Schmidt/Müller (2013, S. 109).
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Welche Effekte hatte die Einführung der LOB auf nachfolgende Punkte?“*
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2,46
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2,52

2,57

2,61

2,69

2,70
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2,74

2,88

3,02

3,04

3,09

5 Zu den üblichen Bewertungskriterien vgl. auch trittel et al. 

(2010), tab. 8.

6 Von dieser insgesamt positiven Bewertung ausgenommen 

sind die Aspekte wirtschaftlichkeit und Personalkosteneffi-

zienz, effekte auf die sozialen Beziehungen und eine Be-

grenzung des leistungsdrucks.
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bereits vollzogene Personalabbau und die Übertragung zu-

sätzlicher Aufgaben an die verbliebenen Beschäftigten, die 

Mehrleistung erzwingen. Beschäftigte, Personalräte und Ar-

beitgeber sind sich darin einig, dass die Leistungsanforde-

rungen für die Kommunalbeschäftigten zwar merklich zu-

genommen haben, jedoch der leistungsorientierten Bezahlung 

dabei eine nachrangige Bedeutung zukommt. „Wachsende 

Aufgaben“, „Stellenabbau“ und „Haushaltsengpässe“ liegen 

als Ursachen steigender Leistungsanforderungen weit vor 

LOB („neue Führungsmethoden“ rangieren diesbezüglich 

hingegen nur wenig vor LOB).

Die beiden alternativen Methoden zur Leistungsbemes-

sung, Zielvereinbarungen (ZV) und Systematische Leistungs-

bewertung (SLB), erweisen sich allerdings als unterschiedlich 

effektiv. ZV bewirken mehr. So geben etwa 75 % der Beschäf-

tigten mit ZV an, sie hätten „sich ernsthaft darum bemüht, 

ihre Ziele“ zu erreichen, bei SLB bemühten sich lediglich 42 % 

darum, durch „Leistung eine gute Bewertung zu erreichen.“ 

Auch nahezu alle der bereits diskutierten Positiveffekte fallen 

beim Einsatz von ZV stärker aus. Sowohl Arbeitgeber als auch 

Personalräte sind im Falle der ZV-Anwendung zufriedener 

mit der Einführung von LOB; etwas schwächer ausgeprägt 

ist dies auch bei den Beschäftigten der Fall.

Warum sind Zielvereinbarungen effektiver? ZV zwingen 

dazu, Leistungserwartungen in Form von Zielen zu operati-

onalisieren, während die SLB eine rückblickende Leistungs-

bewertung erlaubt, ohne dass im Voraus die Leistungserwar-

tungen hinreichend konkretisiert werden. Zwar kann auch 

die SLB nur dann handlungsleitend wirken, wenn Zielorien-

tierungen für das künftige Leistungsverhalten entwickelt 

werden, allerdings wird die Operationalisierung der Leis-

tungserwartungen meist den Beschäftigten überantwortet. 

Diese sollen leisten, wovor die Organisation sich scheut. Da 

die Beschäftigten jedoch meist ebenfalls damit überfordert 

sind, operationalisieren sie die Leistungserwartungen (der 

Organisation!) nicht in adäquater Weise oder sie verzichten 

schlicht ebenfalls darauf. Deshalb wird das Leistungsverhal-

ten bei SLB häufig nicht oder lediglich schwach beeinflusst. 

Der erwartete Mangel an Objektivität der Bewertung („Na-

senfaktor“), der sich in unserer Befragung bestätigt,7 ist vor 

allem Folgewirkung einer mangelhaften Operationalisierung 

von Leistungserwartungen.

Wenn kein präziser Abgleich zwischen Leistungserwar-

tung und Leistungserbringung möglich ist, vergleichen die 

Beschäftigten die eigene Leistungsbewertung primär mit der 

ihrer Kolleginnen und Kollegen. Soweit Beschäftigte lediglich 

auf die Leistungsbeurteilung der anderen schielen können, 

verschwindet jeder Leistungsanreiz, wenn die Leistung aller 

oder der großen Mehrzahl der Beschäftigten positiv bewertet 

wird. Damit entsteht jedoch ein Dilemma: Während eine 

wirklich breite Prämienausschüttung die ohnehin schwachen 

und unpräzisen Effekte im Falle der SLB weiter unterminiert, 

evoziert eine stärker selektive Ausschüttung mitunter erheb-

lichen Unmut.

Zielvereinbarungen hingegen büßen dank in der Regel 

klarer Operationalisierung ihre Wirkung auch dann nicht 

ein, wenn die meisten Beschäftigten ihre Ziele erreichen. Das 

Verhältnis von Anreiz und Ausschüttung unterscheidet sich 

deshalb zwischen den Methoden grundlegend: Während Be-

urteilungen einen Zustand allgemein guter Leistungen, ei-

gentlich das Ziel des Unterfangens, nicht anerkennen und 

somit das Tauschversprechen Leistung gegen Prämie nicht 

garantieren dürfen, wenn sie nicht ihre Funktionsfähigkeit 

verlieren wollen, können im Falle von ZV erreichbare Ziele 

vereinbart und deren Erreichen dann auch breit honoriert 

werden. Dementsprechend geben 77 % der Beschäftigten mit 

ZV an, eine volle Prämienausschüttung erhalten zu haben, 

im Falle der SLB sind dies lediglich 30 %. Die Überlegenheit 

der ZV lässt sich somit sowohl aus der Principal-Agent-Per-

spektive als auch mittels „Cognitive Evaluation Theory“ be-

gründen.

3.3 Sozialbeziehungen und Partizipation

Den schwach positiven Effekten von LOB stehen in aller 

Regel negative Effekte gegenüber. Häufig wird von einer 

Verschlechterung der sozialen Beziehungen zwischen Vor-

gesetzten und Mitarbeitern sowie unter den Kolleginnen 

und Kollegen berichtet. 60 % der Personalräte, 54 % 

7 28 % der Beschäftigten mit slB betrachten ihre leistung 

als uneingeschränkt zutreffend bewertet, während dies bei 

ZV 65 % sind.

ABB. 2

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) – Effekte aus Beschäftigtensicht

Angaben in Prozent, sortiert nach Mittelwert

   verbessert (1)                 eher verbessert (2)                  unverändert (3)

      eher verschlechtert (4)                verschlechtert (5)

*Beschäftigtenbefragungen: Datensatz BESCH34.

Quelle: Schmidt/Müller (2013, S. 111).
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der Arbeitgeber und 70 % der Beschäftigten geben an, „Neid 

und Konkurrenzdenken“ habe zugenommen.

Negative Wirkungen auf die Sozialbeziehungen werden 

durch die verschiedenen Mängel bei Beurteilungsverfahren, 

insbesondere die meist fehlende Operationalisierung, die 

Intransparenz und die eingebaute Notwendigkeit zur selek-

tiven Prämienausschüttung, befördert. So berichten 77 % 

der Beschäftigten mit SLB von „Neid und Konkurrenzden-

ken“ als Folge des Leistungsentgelts, während dies (im Ver-

gleich nur) 55 % der Beschäftigten mit ZV so sehen. Der 

Unterschied ist deutlich. Gleichwohl, und das macht der 

Wert von 55 % auch mehr als anschaulich, kommen nega-

tive Effekte auf die betrieblichen Sozialbeziehungen und 

Unmut auch bei ZV vor. 

Anders als bei SLB konstatieren im Falle von ZV sowohl 

Personalräte als auch Beschäftigte im Mittel leicht verbes-

serte Chancen der Einflussnahme auf die Leistungsbedin-

gungen durch Personalrat oder Beschäftigte. Ver.di-nahe 

Personalräte berichten bei ZV zu 32 % von einer Zunahme 

der Chancen der Einflussnahme (Abnahme 5 %), während 

dies bei SLB nur 6 % tun (Abnahme 18 %). Durch eine leich-

te Verbesserung von Partizipations- und Mitbestimmungs-

möglichkeiten werden ZV jedoch noch lange nicht zu einem 

Instrument der Leistungsbegrenzung, vielmehr sind sie im 

Unterschied zur nahezu wirkungslosen Methode SLB auch 

(mäßig) leistungswirksam.

3.4 Verteilungseffekte und Diskriminierung

In einem Teil der Kommunen tritt der erwartete Hierarchie-

effekt auf. Statushöhere Fach- und Führungskräfte schneiden 

bei der Bewertung besser ab als Beschäftigte in den unteren 

Entgeltgruppen. Die Ursachen hierfür reichen von einer zwei-

felhaften Vermischung von Leistungsbewertung und Ein-

gruppierung, in der höhere Fach- und Führungskräfte per se 

als „Leistungsträger“ gelten, über eine im Falle von wichtigen 

Kräften höhere Sensibilität für das Risiko der Demotivation 

bis zu „Korpsgeist“ und Tauschgeschäften. Ein solcher Hie-

rarchieeffekt ist nicht nur ungerecht, sondern er delegitimiert 

LOB in den Augen der Beschäftigten. Meist versuchen die 

betrieblichen Akteure gegenzusteuern. 27 % der Personalrä-

te und 18 % der Arbeitgeber geben an, Führungskräfte seien 

in der letzten Bewertungsrunde „besser“ bewertet worden 

als andere Beschäftigte. Bemerkenswert ist darüber hinaus, 

dass im Falle der SLB Frauen schlechter bewertet werden als 

Männer (35 % der Männer und 27 % der Frauen erhielten 

eine volle Prämienausschüttung). Bei ZV ist dies jedoch nicht 

der Fall (Vollausschüttung bei 76 % der Männer und 78 % 

der Frauen).

Stärker als von Hierarchieeffekt und „gender pay gap“ 

werden die Verteilungswirkungen von LOB jedoch davon 

geprägt, nach welchen Regeln Leistungsbewertungen in Geld-

beträge übersetzt werden. In etwa 45 % der Kommunen, die 

LOB eingeführt haben, werden bei gleicher Bewertung in 

Abhängigkeit von der Entgeltgruppe unterschiedliche Beträ-

ge ausgeschüttet. Ansonsten erbringt dieselbe Bewertung 

unabhängig von der Entgeltgruppe denselben Geldbetrag (in 

der gesamten Kommune oder der jeweiligen Organisations-

einheit). Gegenüber dem nach Entgeltgruppen gestaffelten 

Tabellenentgelt ist somit trotz Hierarchieeffekt eher eine Um-

verteilung zugunsten der unteren Entgeltgruppen festzustel-

len, jedenfalls befördert LOB insgesamt betrachtet keine sta-

tusbezogene Entgeltspreizung. Beschäftigte in unteren 

Entgeltgruppen bewerten LOB dann auch etwas besser als 

andere Beschäftigte.

4. Fazit: Akzeptanzprobleme und 
 Änderungsbedarf

Der Umstand, dass steigende Leistungsanforderungen im 

öffentlichen Dienst primär auf andere Ursachen als auf die 

Einführung leistungsorientierter Bezahlung (LOB) zurück-

zuführen sind, nimmt dem Thema die leistungspolitische 

Brisanz. Viele Personalräte können offenbar trotz fehlender 

Begeisterung nicht zuletzt deshalb mit LOB leben. Unter den 

Beschäftigten finden sich Gegner, Befürworter und Dulder 

– und alle drei Gruppen sind in ihrer Haltung ambivalent, 

d. h. eine grundsätzliche Zustimmung zum Leistungsprinzip 

geht einher mit einer ebenso grundsätzlichen Skepsis gegen-

über der Leistungsbewertung. Danach gefragt, wie sie das bei 

ihnen „eingeführte System der leistungsorientierten Bezah-

lung insgesamt“ beurteilen, antworten 27 % der Beschäftigten 

mit „gut“ oder „sehr gut“, 36 % mit „schlecht“ oder „sehr 

schlecht“ (Mittelwert einer 5er-Skala von „sehr gut“ bis „sehr 

schlecht“: 3,16). Personalräte und Verwaltungsspitzen bewer-

ten das selbst eingeführte LOB-System besser. Bei den Per-

sonalräten ergibt sich ein Mittelwert von 2,79 (PR), bei den 

Verwaltungsspitzen von 2,29 (AG), im Falle der Kleinkom-

munen von 2,61 (KL).

Viele Arbeitgeber und Personalräte stehen der LOB-Ein-

führung eher pragmatisch gegenüber. Ihr zentraler Kritik-

punkt ist nicht grundsätzlicher Natur, vielmehr sehen sie ein 

Missverhältnis von Aufwand und Nutzen, wobei als Aufwand 

meist nicht primär das auszuschüttende Budget, sondern 

„erhebliche Mehraufwendungen im Sinne von Transaktions-

kosten“ (Keller 2010, S. 106) verstanden werden. Manche 

Arbeitgeber und die VKA nehmen an, das Verhältnis von 

Aufwand und Nutzen würde sich durch ein höheres Prämi-

envolumen verbessern. Diese Einschätzung wird durch die 

in der Literatur vertretene Auffassung gestützt, dass ab einer 

bestimmten Höhe extrinsische Anreize den Verlust intrinsi-

scher Motivation kompensieren können. Zunächst einmal 

nähme mit einer Steigerung des Budgets jedoch nicht der 

Nutzen, sondern der finanzielle Aufwand zu, und solange die 

beschriebenen Schwächen der Operationalisierung nicht be-

hoben sind, sind wesentlich bessere Effekte unwahrscheinlich. 

Führungskräfte müssten mehr Zeit für LOB aufbringen, doch 

da viele Kommunen nicht für die zeitliche Entlastung von 

Vorgesetzten sorgen können, ist damit nicht zu rechnen.
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Wesentlich schlechter als das selbst eingeführte System wird von den 

betrieblichen Akteuren der § 18 TVöD selbst beurteilt, die tarifvertragliche 

Grundlage der LOB. Die Arbeitgeber (AG) bewerten diese im Mittel auf einer 

5er-Skala von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ mit 3,0 (Arbeitgeber kleiner 

Kommunen 3,17) und die Personalräte mit 3,56. Mehrheitlich wird Ände-

rungsbedarf gesehen. Lediglich ein gutes Zehntel der Arbeitgeber sowie 6 % 

der Personalräte sehen keinerlei Änderungsbedarf.

Es besteht jedoch keine Einigkeit darüber, was verändert werden soll. 

56 % der Arbeitgeber (AG) sprechen sich für eine weitere Erhöhung des 

Budgetvolumens aus. Personalräte stimmen dem zu 47 % zu. Anders die 

Arbeitgeber kleiner Kommunen: Sie vertreten diese Position mehrheitlich 

nicht. Zugleich sind 55 % der Personalräte dafür, den § 18 TVöD abzuschaf-

fen und das Entgeltvolumen pauschal auszuschütten (bei Wegfall des Vo-

lumens nur 21 %). Viele Personalräte lehnen Leistungsentgelt zwar nicht 

prinzipiell ab, jedoch die in § 18 getroffenen Regelungen. Mehrheitlich sind 

die Personalräte somit für die Abschaffung des § 18 (soweit das Entgeltvo-

lumen nicht verloren geht), ersatzweise wäre für viele aber auch eine Aus-

weitung des Volumens akzeptabel. Eine solche Position mag zunächst we-

nig konsistent erscheinen, sie passt jedoch ganz gut zur Ambivalenz der 

Beschäftigten. Eine gemeinsame Tendenz findet sich lediglich bei der For-

derung nach Freiwilligkeit der LOB. Jeweils absolute Mehrheiten der Per-

sonalräte, der Arbeitgeber und der Arbeitgeber kleiner Kommunen sind 

sich einig, dass die LOB-Einführung für kleine Kommunen optional sein 

sollte. Relative Mehrheiten von 46 % (AG), 50 % (PR) und 46 % (KL) spre-

chen sich auch dafür aus, die Einführung allen Kommunen freizustellen.

Mit dem § 18 TVöD wurde offenbar eine Regel geschaffen, die erstens 

eine ausgesprochen heterogene Umsetzung erlaubt: Die Praxis reicht – das 

zeigen unsere Analysen – von der Nicht-Einführung der LOB (und zwar in 

beträchtlichem Ausmaß) über eine defizitäre Umsetzungspraxis (in vielen 

Fällen) bis zu eher anspruchsvollen Zielvereinbarungskonzepten (in der Min-

derheit der untersuchten Fälle). Zweitens hat der § 18 TVöD höchst hetero-

gene Interessenorientierungen der Akteure hervorgebracht: Zwar wird von 

nahezu allen „Betroffenen“ Änderungsbedarf gesehen bzw. angemahnt, doch 

kaum eine Veränderung würde von einer breiten Mehrheit getragen werden. 

Gleichwohl: Die Tarifparteien sollten über Veränderungen nachdenken, auch 

wenn der Status quo sich als zumindest weniger dramatisch erweist als im 

Vorfeld der LOB-Einführung vielfach angenommen. Aber ein befriedigendes 

Ergebnis wurde auch nicht erzielt, da viel Aufwand für wenig Nutzen getrie-

ben werden muss. Akzeptable Resultate könnten sein: die optio-nale Anwen-

dung von Leistungsentgelt, ein koordinierter Rückbau, eine qualitative Verbes-

serung oder eine auch eine im Beschäftigteninteresse liegende sinnvolle 

anderweitige Verwendung der Mittel. Den ungeteilten Zuspruch der Beschäf-

tigten würde jedoch, wie bereits erwähnt, keine dieser Veränderungen finden, 

da bei den Beschäftigten Leistungsbewertung zwar auf wenig Begeisterung 

stößt, viele die Prämie jedoch durchaus zu schätzen wissen. Immerhin 36 % 

der Beschäftigten stimmen dem Statement „LOB ist ein gute Sache“ zu, 37 % 

Zustimmung findet aber auch die Aussage „Ich bin gegen LOB“. Bei einer 

Abschaffung des Leistungsentgelts müsste es gelingen, den Beschäftigten zu 

vermitteln, dass diese ohne Entgeltverlust erfolgt. Dies dürfte insbesondere 

deshalb nicht einfach sein, da damit zu rechnen ist, dass die VKA – würde 

sie sich je darauf einlassen – einen Verzicht auf LOB mit Einspareffekten 

legitimieren würde.

Die eingangs aufgeworfene Frage, ob Leistungsentgelt im öffentlichen 

Dienst prinzipiell funktionsfähig ist, ist folglich differenziert zu beantworten: 

Durch eine auf qualitative Verbesserungen zielende und beteiligungsorientiert 

angelegte Anwendung von Zielvereinbarungen können durchaus Effekte 

erzielt werden. Leistungsentgeltsysteme, die allerdings ausschließlich auf 

materielle Anreize, unilaterale Beurteilungsverfahren und Mehrleistung set-

zen, versprechen im öffentlichen Dienst aufgrund der „passiven Stärke“ der 

Beschäftigten sowie der spezifischen Tätigkeits- und Motivationsstrukturen 

keinen Erfolg. Voraussetzung für eine gelingende LOB-Umsetzung ist es je-

doch, dass Personalräte und Beschäftigte dafür gewonnen werden. Ohne 

einen tragfähigen Konsens der Tarifparteien kann dies zumindest im deut-

schen öffentlichen Dienst kaum gelingen. Es dürfte der eigentliche Geburts-

fehler der LOB-Einführung gewesen sein, dass die tarifliche Vereinbarung 

von Leistungsentgelt nicht Ausdruck eines gemeinsamen Willens der Tarif-

parteien ist, sondern einem gewerkschaftlichen „concession bargaining“ ge-

schuldet war, das zur Rettung des Flächentarifvertrages unumgänglich schien. 

Da eine nachträgliche Herstellung eines solchen Konsenses kaum realisierbar 

sein dürfte, muss die Einführung von leistungsorientierter Bezahlung im 

deutschen öffentlichen Dienst in der Fläche als weitgehend gescheitert 

gelten.
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